
 
Stadt Großschirma 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters 
in der Stadt Großschirma am 01.09.2024 

 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 2. Juli 2024 folgenden Wahlvorschlag 
zugelassen: 
 

Bezeichnung des 
Wahlvorschlages 

(Name der Partei/Wähler-
vereinigung, ggf. Kurzbe-

zeichnung/Kennwort/Familienname 
eines Einzelbewerbers) 

 
Bewerber 

(Familienname, Vorname) 

 

 
Beruf oder Stand 

 

 
Geburtsjahr 

 

 
Postleitzahl und 

Wohnort 
(Hauptwohnung) 

Weigand Dr. Weigand, Rolf 

 
Mitglied des 

Sächsischen Landtags 
 

1984 
09603 

Großschirma 

 
 
 
Da nur ein Wahlvorschlag zugelassen wurde, kann gemäß § 7 Abs. 3 S. 2 Kommunalwahlgesetz in 
Verbindung mit § 20 Abs. 2 S. 1 Sächsische Kommunalwahlordnung (ohne Bindung an den 
Wahlvorschlag) jede wählbare Person gewählt werden. 
 
 
 
 

Großschirma, 03.07.2024   Gunther Zschommler, 2. stellv. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 


